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Inhaltsverzeichnis

1. Die E-Rechnung für Unternehmen ab 1.1.2025
 
In Deutschland wird die Ausstellung elektronischer Rech-
nungen im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen (B2B) 
zukünftig verpflichtend. Diese Änderung ist Teil des sog. 
Wachstumschancengesetzes, welches am 22.3.2024 die 
letzte parlamentarische Hürde genommen hat.

Betroffen sind Lieferungen und Leistungen zwischen Unter-
nehmen, wenn beide in Deutschland ansässig sind. Die An-
sässigkeit wird definiert durch Sitz, Geschäftsleitung oder 
Betriebsstätte im Inland. Bei der inländischen Betriebsstät-
te eines ausländischen Unternehmens muss im Inland ein 
Teil der Umsätze von der Betriebsstätte aus realisiert wer-
den. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, steuerlichen Rat 
einzuholen.

Eine E-Rechnung ist eine in einem speziellen Format aus-
gestellte, übermittelte und empfangene Rechnung, die eine 
automatische Verarbeitung ermöglicht. Das Format muss 
einer EU-Norm entsprechen. Ausnahmen für bestimmte 
Formate können gemacht werden, sofern die erforderlichen 
Angaben in maschinenlesbarer Form vorliegen. Zu den zu-
lässigen Formaten gehören beispielsweise XRechnung als 
rein maschinenlesbares Format und ZUGFeRD als hybrides 
Format, welches eine Kombination aus maschinenlesbaren 
Daten und einer für das menschliche Auge lesbaren PDF-
Rechnung darstellt. Das teilweise bereits von Unterneh-
men genutzte EDI-Verfahren bleibt zulässig, könnte jedoch 
künftig Anpassungen erfordern.

Achtung: Eine reine PDF-Rechnung ist ab 1.1.2025 keine elek-
tronische Rechnung mehr, sondern eine „sonstige Rechnung“.
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Sämtliche Unternehmen ohne Ausnahme müssen ab 
1.1.2025 in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu 
empfangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrifft dies 
z.B. auch Vermieter, Ärzte und PV-Anlagenbetreiber. Es sind 
noch nicht sämtliche Einzelfragen geklärt, evtl. gibt es noch 
einen weiteren Zeitaufschub. Es wird noch eine Klarstellung 
des Bundesfinanzministeriums (BMF) erwartet.

Ebenfalls ist der Versand von E-Rechnungen grundsätzlich 
für sämtliche Unternehmen verpflichtend. Hierbei gibt es 
Übergangsregelungen, die wie folgt aussehen:

• Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz > 800.000 € im 
B2B-Bereich müssen ab 1.1.2027 E-Rechnungen versen-
den. Bis 31.12.2026 dürfen es noch „sonstige Rechnun-
gen“ sein, z.B. Papierrechnung, PDF-Rechnung.

• Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz < 800.000 € im 
B2B-Bereich dürfen bis 31.12.2027 noch „sonstige Rech-
nungen“ versenden.

• Ab 1.1.2028 müssen alle Unternehmen im B2B-Bereich  
E-Rechnungen auch versenden können.

Wer zwischen dem 1.1.2025 und dem 31.12.2027 noch kei-
ne E-Rechnung nutzt, aber ein anderes digitales Format wie 
z.B. die Rechnung im PDF-Format versendet, benötigt die 
Zustimmung des Empfängers.

Keine E-Rechnungspflicht gibt es im B2B-Bereich grund-
sätzlich für nicht steuerbare oder steuerfreie Lieferungen 
und Leistungen, Kleinbetragsrechnungen unter 250 € und 
Fahrausweise. Für das Privatkundengeschäft (B2C) ist der-
zeit keine E-Rechnungspflicht geplant.

Wer seiner Verpflichtung zur Teilnahme am E-Rechnungs-
verkehr nicht wie vorgeschrieben oder zu spät nachkommt, 
riskiert unter Umständen steuerliche Nachteile und auch 
Bußgelder von bis zu 5.000 €.

2. Urlaubsbuchung trotz Reisewarnung
 
Die Pandemie steht momentan zwar nicht mehr im Mittel-
punkt des öffentlichen Interesses, sie bleibt jedoch weiter-
hin ein Thema im Reiserecht. Der Bundesgerichtshof (BGH) 
hat im September 2023 ein richtungsweisendes Urteil ge-
fällt, welches die Risikoverteilung deutlich macht.

In dem entschiedenen Fall entschloss sich ein Ehepaar, 
trotz einer bestehenden Reisewarnung des Auswärtigen 
Amts aufgrund der Covid-19-Pandemie, im September 
2020 eine Reise über 7.700 € in die Dominikanische Re-
publik zu buchen. Die Anzahlung betrug 1.540 €. Kurz vor 
dem geplanten Abreisetermin bekam die Ehefrau jedoch 
Bedenken, sagte die Reise kurzfristig ab und forderte die 

Erstattung der Anzahlung.  Der Reiseanbieter stellte eine 
Stornorechnung über 5.775 € und forderte die Reisenden 
zur Zahlung abzüglich der Anzahlung auf.

Die BGH-Richter entschieden zugunsten des Reiseveran-
stalters. So stellt nach Auffassung des Gerichts eine Rei-
sewarnung des Auswärtigen Amts i.d.R. ein erhebliches 
Indiz für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände am 
Bestimmungsort dar. Dabei ist es bedeutend, ob eine sol-
che Reisewarnung bereits bei Abschluss des Reisevertrags 
bestand. Eine Buchung trotz dieser Bedingungen kann 
u.U. in der Erwartung erfolgen, dass sich die Verhältnisse 
bis zum Zeitpunkt des Reisebeginns bessern. Ein Reisen-
der, der bei der Buchung keinen diesbezüglichen Vorbehalt 
äußert, bringt gewöhnlich aber zum Ausdruck, dass er die 
aufgrund der Warnung indizierten Risiken in Kauf nimmt. 
Deshalb ist es ihm i.d.R. zumutbar, die Reise auch dann an-
zutreten, wenn die Reisewarnung bei Reisebeginn weiterhin 
oder wieder besteht und die Risikolage sich nicht substan-
tiell verändert hat.

3. Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft 
2024

 
Für die Zeit der Fußball-Europameisterschaft 2024 (14.6.–
14.7.) hat das Bundeskabinett eine Verordnung beschlos-
sen, die ermöglicht, ausnahmsweise den nächtlichen 
Lärmschutz zu lockern. Damit wird der Spielraum auf kom-
munaler Ebene erweitert, Public Viewing auch für die Spiele 
zuzulassen, die um 21 Uhr angepfiffen werden. Die Verord-
nung tritt am Tag nach der Verkündigung im Bundesge-
setzblatt in Kraft und wird bis zum 31.7.2024 gelten.

Im konkreten Fall entscheiden die Kommunen über die Ge-
nehmigung. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Verord-
nung nur öffentliche Veranstaltungen erfasst.

Anmerkung: Verläuft das Public Viewing im Rahmen einer 
privaten Veranstaltung (z.B. auf der Terrasse), gelten die 
Immissionsschutzvorschriften der Länder.

4. Gesellschafterversammlung – Pflicht zur Ladung  
der Erben bei Tod eines Gesellschafters

 
In einem vom Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) ent-
schiedenen Fall stand die Frage im Fokus, ob eine Gesell-
schafterversammlung ohne die Einladung der Erben eines 
verstorbenen Geschäftsführers und Mitgesellschafters eine 
neue Geschäftsführung wirksam bestellen kann.

Das Gericht urteilte, dass die Ladung der Erben essenziell 
ist und eine ohne deren Einladung abgehaltene Versamm-
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lung nicht zu einer wirksamen Neubestellung führen kann.  
Sofern die Erben nicht bekannt sind, sollte eine Nachlass-
pflegschaft beantragt werden. Der dabei bestellte Nach-
lasspfleger vertritt dann die Erben.

Der Beschluss des OLG verdeutlicht wieder einmal die nicht 
zu unterschätzende Relevanz von Nachfolgeregelungen. 
Bei der Errichtung des Gesellschaftsvertrags sollte somit 
darauf geachtet werden, dass dieser für den Fall des Ver-
sterbens eines Gesellschafters eindeutige und vor allem 
abschließende Nachfolgeregelungen enthält.

5. „Zentrum“ als Bezeichnung einer  
Gemeinschaftspraxis

 
In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (OLG) ent-
schiedenen Fall betrieben zwei Fachärzte eine Gemein-
schaftspraxis, die sie als „Zentrum für plastische und äs-
thetische Chirurgie“ bezeichneten. Ein plastischer Chirurg 
hielt diese Bezeichnung für irreführend.

Die OLG-Richter entschieden, dass die Öffentlichkeit 
grundsätzlich bei dem Begriff „Zentrum“ eine personelle 
und sachliche Struktur eines Unternehmens erwartet, die 
über vergleichbare Durchschnittsunternehmen hinausgeht. 
Im medizinischen Bereich jedenfalls weist der Begriff „Zen-
trum“ nicht auf eine besondere Größe hin. Der Gesetzgeber 
gibt Medizinischen Versorgungszentren keine Mindestgrö-
ße vor. Die Bezeichnung einer aus zwei Ärzten bestehenden 
Gemeinschaftspraxis als „Zentrum“ für plastische und äs-
thetische Chirurgie ist damit nicht irreführend und unlauter.

6. Anpassung einer Zulage bei Aufstockung  
der Arbeitszeit

 
Das TzBfG (Teilzeit- und Befristungsgesetz) in Deutsch-
land regelt unter anderem die Möglichkeiten für Arbeitneh-
mer, ihre Arbeitszeit zu verringern oder zu verlängern. Das 
Gesetz gibt jedoch keine Auskunft darüber, wie sich eine 
Änderung der Arbeitszeit auf das Gehalt oder andere Leis-
tungen, die der Arbeitnehmer als Gegenleistung für seine 
Arbeit erhält, auswirken wird.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seinem Urteil v. 
13.12.2023 klargestellt, dass ein Arbeitnehmer, der seine 
Arbeitszeit auf eine Vollzeitbeschäftigung erhöht, einen 
Anspruch darauf hat, dass sein Gehalt entsprechend dem 
Umfang der Arbeitszeiterhöhung anteilig angepasst wird. 
Das bedeutet, wenn die Arbeitszeit eines Mitarbeiters er-
höht wird, muss auch das Gehalt in einem angemessenen 
Verhältnis zu dieser Erhöhung steigen. Dazu gehört auch 
eine vereinbarte Zulage.

In einem Fall aus der Praxis verdoppelte eine Arbeitneh-
merin ihre Arbeitszeit auf eine Vollzeitstelle. Neben dem 
Gehalt war auch eine Leistungszulage von 250 € während 
der Teilzeitbeschäftigung vereinbart. Die Arbeitnehmerin 
war der Auffassung, dass auch diese angepasst werden 
müsste, der Arbeitgeber verweigerte dies jedoch. Die BAG-
Richter entschieden zugunsten der Arbeitnehmerin.

7. Bauleistungen – Verjährungsverlängerung  
nicht über WhatsApp

 
Nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB/B) hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber seine 
Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmän-
geln zu verschaffen. Beinhaltet der Vertrag für Mängelan-
sprüche keine Verjährungsfrist, so beträgt sie u.a. für Bau-
werke 4 Jahre und für andere Werke, deren Erfolg in der 
Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache be-
steht, 2 Jahre und beginnt mit der Abnahme der gesamten 
Leistung. Nur für in sich abgeschlossene Teile der Leistung 
beginnt sie mit der Teilabnahme.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Ver-
jährungsfrist hervortretenden Mängel, die auf vertrags-
widrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu 
beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist 
schriftlich verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der ge-
rügten Mängel verjährt in 2 Jahren, gerechnet vom Zugang 
des schriftlichen Verlangens an. Das Oberlandesgericht 
Frankfurt a.M. hat nun entschieden, dass eine WhatsApp-
Nachricht diese Anforderung nicht erfüllt, denn hier fehlt es 
an der erforderlichen Schriftlichkeit.

8. Versicherter Arbeitsweg und  
unversicherter Abweg

 
Die gesetzliche Unfallversicherung bietet u.a. Versiche-
rungsschutz bei Unfällen auf dem Weg von und zur Arbeit 
(sog. Wegeunfälle). Auch ein Abweichen von dem direkten 
Arbeitsweg kann unter bestimmten Voraussetzungen ge-
setzlich unfallversichert sein. Dabei muss aber ein aus-
reichender Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit 
bestehen bleiben. Eine solche Ausnahme kommt gesetz-
lich etwa für einen vom Arbeitsweg abweichenden Weg in 
Betracht, um ein Kind wegen der beruflichen Tätigkeit der 
Betreuung Dritter anzuvertrauen.

Bewegt sich der Versicherte nicht auf einem direkten Weg 
in Richtung seines Ziels, sondern in entgegengesetzter 
Richtung von diesem fort, handelt es sich eben nicht um 
einen bloßen Umweg, sondern um einen Abweg. Wird der 
direkte Weg mehr als geringfügig unterbrochen und ein 
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Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Basiszinssatz:
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich
für die Berechnung von Verzugszinsen

seit 01.01.2024 = 3,62 % 1.7.2023 – 31.12.2023 = 3,12 % 1.1.2023 – 30.06.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:  
www.destatis.de - Themen - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise - Preisindizes im Überblick

Verzugszinssatz 
(§ 288 BGB seit 01.01.2002)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte
(abgeschlossen bis 28.07.2014) 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 9 %-Punkte
(abgeschlossen ab 29.07.2014) zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex:
(2015 = 100)

2024: März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6  

2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 117,5;     
 Juli = 117,1; Juni = 116,8 ; Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise

solcher Abweg allein aus eigenwirtschaftlichen, also nicht 
betrieblichen Gründen zurückgelegt, besteht kein Versiche-
rungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hatte 
über nachfolgenden Sachverhalt zu entscheiden: Eine Ar-
beitnehmerin begleitete ihre Tochter im Grundschulalter zu 
einem Sammelpunkt auf dem Schulweg. Dieser lag, von der 
Wohnung aus gesehen, in entgegengesetzter Richtung zur 
Arbeitsstätte. Auf dem Weg vom Sammelpunkt zu ihrer Ar-
beit, aber noch vor Erreichen des Wegstücks von ihrer Woh-
nung zur Arbeit, wurde die Arbeitnehmerin von einem PKW 
erfasst. Die LSG-Richter verneinten das Vorliegen eines Ar-
beitsunfalls, da sich der Unfall auf einem unversicherten Ab-
weg ereignete. Die Mutter begleitete ihre Tochter nicht – wie 
für den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz insoweit 
erforderlich – zum Sammelpunkt, um ihrer Beschäftigung 
nachzugehen, sondern allein und ausschließlich aus allge-
meinen Sicherheitserwägungen zum Schutz der Tochter.

9. WEG – Änderung der Kostentragung für  
Erhaltungsmaßnahmen

 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich am 22.3.2024 in 
zwei Verfahren mit Beschlüssen von Wohnungseigentü-
mergemeinschaften (WEG) zu befassen, mit denen Woh-
nungseigentümer für Erhaltungsmaßnahmen am Gemein-
schaftseigentum eine von der bisherigen Kostenverteilung 
abweichende Kostentragung zulasten einzelner Woh-
nungseigentümer gefasst hatten.

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz sind die Wohnungs-
eigentümer berechtigt, für einzelne Kosten oder bestimmte 
Arten von Kosten der WEG eine von dem gesetzlichen Ver-

teilungsschlüssel oder von einer Vereinbarung abweichen-
de Verteilung zu beschließen. Das gilt auch dann, wenn 
dadurch der Kreis der Kostenschuldner verändert wird, in-
dem Wohnungseigentümer von der Kostentragung gänzlich 
befreit oder umgekehrt erstmals mit Kosten belastet wer-
den. Das entspricht jedenfalls dann ordnungsmäßiger Ver-
waltung, wenn die beschlossene Kostenverteilung den Ge-
brauch oder die Möglichkeit des Gebrauchs berücksichtigt.

In dem ersten Fall konnten wegen eines Defekts der (im 
gemeinschaftlichen Eigentum stehenden) Hebeanlage 
Doppelparker nur jeweils ein Fahrzeug abstellen. Die Woh-
nungseigentümer beschlossen eine Änderung der Kos-
tenverteilung, nach der die Kosten für eine Sanierung und 
Reparatur der (im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden 
Teile der) Doppelparker nicht mehr wie bisher von allen 
Wohnungseigentümern, sondern ausschließlich von den 
Teileigentümern der insgesamt zwanzig Doppelparker ge-
meinschaftlich zu tragen sind.

Im zweiten Fall fassten die Wohnungseigentümer in einer 
Eigentümerversammlung den Beschluss, die (im gemein-
schaftlichen Eigentum stehenden) defekten Dachflächen-
fenster auszutauschen. Die Kosten des Fensteraustauschs 
sollte allein der Wohnungsbesitzer tragen, in dessen Woh-
nung die Fenster verbaut sind. Der BGH beurteilte in beiden 
Fällen, dass die Entscheidung der Versammlung gültig war 
und ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht.

Anmerkung: Der BGH entschied mit Urteil v. 8.3.2024, dass 
während der Corona-Pandemie gefasste Beschlüsse einer 
WEG nicht deshalb nichtig sind, weil die Wohnungseigen-
tümer an der Eigentümerversammlung nur durch Erteilung 
einer Vollmacht an den Verwalter teilnehmen konnten.
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